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Versicherungsbestätigung zur Frachtführerhaftungs-Police Nr. 60/338 
 
 
Wir bestätigen in Vollmacht des durch uns vertretenen Versicherers, W.Droege Assekuradeur GmbH, dass Ihre Firma 
über uns Versicherungsschutz genießt. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt am 01.01.2024 und gilt für ein Jahr.  
 
Die Deckung umfasst folgende Ansprüche: 
die Haftung des Versicherungsnehmers aus entgeltlichen Frachtverträgen (gem. §§ 407-443 HGB und der CMR) mit 
Fahrzeugen des eigenen Betriebs nach Maßgabe dieser Police und aufgeführten Erweiterungen. 
 
Geltungsbereich: Europa geografisch 
 
Leistungsgrenzen 
Leistungsgrenzen 
- Höchstentschädigung je Schadenfall für Güterschäden    EUR 1.250.000,00 
- Höchstentschädigung je Schadenfall für andere als Güterschäden  EUR    250.000,00 
- Höchstentschädigung je Schadenereignis     EUR 2.500.000,00 
- max. Versicherungsleistung für alle Schadenereignisse pro Versicherungsjahr EUR 7.500.000,00 
 
 
Klausel Havarie-Grosse 
Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer Havarie-Grosse-Beiträge für Fahrzeug und Ladung, soweit er zu 
deren Zahlung gesetzlich verpflichtet ist. Ferner gleicht der Versicherer nach Vorlage des Verpflichtungsscheins die 
verlangten Einschüsse aus. Der Versicherungsnehmer ist nach Beendigung des Verfahrens zur Vorlage der Dispache 
verpflichtet. Der Versicherungsschutz ist begrenzt mit einem Betrag von EUR 50.000,00 je Schadenereignis. 
 
Klausel Haftungskorridor  
Haftungsvereinbarungen sind für innerdeutsche Beförderungen bis an die Obergrenze des in § 449 HGB festgelegten 
Haftungskorridors (40 SZR/kg) versichert. 
 
 
 
 
Hollenstedt, den 17.11.2023 
 
Ihre Speditions-Assekuranz 
Versicherungsmakler GmbH 


